
 
 

 Die LAG Altmühl-Donau wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums (ELER). 
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LES-Änderungen 
Beschlüsse 
 
 

 

Umlaufbeschluss Entscheidungsgremium 
31.10.2023 

 

Beschluss 

Das Entscheidungsgremium der LAG Altmühl-Donau e.V. beschließt, dass die grundsätzliche 

Zuschussobergrenze gemäß der LEADER-Förderrichtlinie in deren jeweils gültigen Fassung in 

der LES und der Checkliste Projektauswahlkriterien angewendet wird. 
 

 

2. Sitzung des Entscheidungsgremiums  

05.03.2024 

 

Beschluss 

Das Entscheidungsgremium der LAG Altmühl-Donau e.V. beschließt, vom Finanzplan der 

Lokalen Entwicklungsstrategie abzuweichen und stimmt einer Abweichung der definierten 

Einzelbudgets der jeweiligen Entwicklungsziele um bis zu 10 % zu, soweit die Gesamtsumme 

der zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht überschritten und die Erfüllung der 

Zielsetzung erreicht wird. 

 


